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Das XVl. Zapitel.

Bon des Haus - Batters Gebühr gegen der NaWarsAasst.
Inkalt. Zeit zu erkennen gegeben / „wann er dem / der ein Haus/

§.Ursach / warum von der Gebühr gegen die Nachbarschafft «Acker / oder Gatten / oder was es auch sonst von ligen-

ju handeln, h. 2. An guler Nachdarschuffl ligt viel. §. z. „den Gründen seyn mag / kauffen will / vor allen den Rath

Mittel dazu sind, daß der Haus. Vatter (l.) selbst zur „gibt / daß er sich erstlich nach den Nachbarn / was
N f s!1 Z.1AB ''ks sürLeureseyen / mit Fleiß erkundigen solle : und nach-
cheNbes Bezci„.ngen. 6.(4.) Vertraulicher fn-und. dem er m Erfahrung gebracht / daß es dleblsche / zanckl,

iicher Umgang u»dgemäßigte Gast.Fceyhelt. h. 7. ( 5' ) „sehe/ haderhaffrige/ mißgünstige/ untreue/ leichtfertige
„oder sonst lose Leuteseyen / dasKauffen lieber gar blei-

llgkeit zu lragui und andern Udhandlungen. „den lassen solle zweiter doch keine Ruhe haben / und was^ „er erworben / mit ihnen wiederum würde verrechten und
S ist unmöglich / daß der Haus - Vatter verfechten müssen.., Daher auch die Juden biß auf den

seine Haushaltung in dem Bezirck seines heurigen Tag das Sprichwort führen: Daß GOre oen/
Hauses bloß mir seinen Haus - Genossen dem»>Lr feind sey/an einen bösenNachbarn gerathen
allein/dergestalt fuhren könte/daß er nicht laste/ auchselbsteinemCkristen/ unter anvernUn-
auch ausser demselben mit andern Leuten glücken / einen bösen Nachbarn wün chen. Esman-
solte umgehen / heben und legen müssen, gelt auch an Exempeln nicht/ daß manche dieses Übels los

Ware sonst niemand / jo ists doch die Nachbarschaffc/ zukommen / ihre sonst bequeme Hauser und Güter feil ge-
an welche sein Haus und Felder grantzen. Im Handel hotten / und andern verkaufst haben. Und wer wolte von
und Wandel hat er so wo! mit Fremden als Benachbar- solcher staten Kränckung an Leib und Gemüth auf solche
ten zu rhun: Bald wird er von Armen um Rath und Weife los zu werden / ( wann kein ander Mittel zur Be-
Hülffeanqeruffenu.s.f.Nachdem wir ihn nun mit seinen gütigung zu finden) nicht trachten? da man einem auf alle
Haus - Genossen in ihren Wechsel - Gebühren betrachtet/ Tritte acht gibet/ und bald hie bald dort Ursach zum Zanck
so ists nun an dem/ daßwir ihn auch ausser seinem Haust vom Zaum zu reissen suchet/ und dabey noch wol ohne Ge-
betrachten/undseinerSchuldigkeiten/dieihmaufstrseinerfahr / entweder an seiner Gesundheit/ oder an dem
Haus-Genossenschaffc gegen andere und Fremde obli- Vieh / beschädiget zu werden / kaum über seine Thür-
gen/erinnern : Unter denen die Gebühr/damit er sei- Schwelle/viel weniger über seines Nachbarn Hos gehen/
nen Nachbarn verhaffcct ist, die erste seyn soll. oder sein Vieh austreiven darff; und was dergleichen

§.2. Wie viel einem Haus-Vatter an guter Nach- Kummer mehr seyn mag / wovon alles zu erzehlen der
barschafft gelegen seyn müsse / hat bereits Lsro zu seiner Platz zu enge werden sollte.

N §.z.



y8 Des klugen und R echts-verständig m HauS Va tterS

Übel/ so viel möglich / gerathen/ und derselbe seines Orts schon t-cin GeÄy md SckÄv ^ ^
gute Nachbarschafft zu halten/vorbereitet werden möge - ankalrm > ? Schuko vor der rvelt da«.
so finden wir ihn entweder in dem Stande/in welchem er de beaeiim Voll e. j,^ ' !n! ? Gluck und
seine Wohnung an einem frcmvdenOrteallererst an- d,nl.?>. l,-> ^ nur >hm freuen/und seine Freud,

gebohren/erzogen/ oder doch eme geraume Zeit ae^ ! Trost/ Räch undTh.,
wohnet kae. Nun wäre zwar iu dem ersten Falle/ so viel weit «e. l>- ^ugen. Woraus endlich eine

rüdna R.nb d-r sicher^ Nachdm man aba alnchwo >kr-undw7ff.b?.?.^°Ä^^ " ? "k «S
an einem Ort/wo man gerne wäre/ am seltensten se»n kan/ 5 < ^ ^ wird,
sondern etwan eme anständige ^>eurach/ und die Gui Rarabcit ^ ^ Verdachts vsi
te und Gelegenheit des Guts/ so man an sich ttl erbeu- ^ ^ ^ ^ kiner nack>

rathen oder zu kauffen vorhat/ diese Gefahr zu überwiegen/ lade.! / Acker auÄ-u?- ^ ZU cn!'
genug zu seyn geachtet wurde/ oder auch sonst zu Begüti- nickt anderi?/?^?ka- ' von deren er

gung des bösen Nachbarn Hoffnung wäre / so soll der m>n5>n / ste guter Meinung geschehen/muti,
HauS-V.„l-r, d« -s ki-mufwa« / dnn R-id m,d «Fm ?'! ?" -»« Ehmbi-/m!g/s^»
Femdschafft der Nachbarschaffr zu entgehen/ und dero ge- cben vettrau chen / und verbindli-
n«g,«> MM. Will«, >u ,m -An sl- k««

Zustand.mast.mdwra°m Dmg.l. sorg-

schweren/ und ihm abgehaffig zu werden^ . W
sack nicht gegeben werde. Er soll verHuten/ daß sie weder gel leiden/ desto fieissiger Obacht gehalten werden sM/ ss
an Gärten Feldern/ noch auch an ihren ehrlichen viel eher solch Gesinde über einen Haus-Vatter/alsihre
Namen gekrancket werde. Alle Großsprecherei pra- Herschafft selbst zu klagen/ und ihn auszutragengewch-
ler ^undeitelerGelvstü-Ruhmsollvonihmferneseyn: netist. Dieweilwir aber hier von keinem ZSanquet/oder

Vielmehr aber soll er seinen Nachbar»? mit sittsamen Ge- ansehnlich zubcreitererGasierey/fondern von einer un-
bcrden/ behutsamen Worten und Wercren höfiich be- vermutheten Einkehr guter Freunde und Nachbarn reden/
aegnen: werls über alle Maße verdrüßlich und mit grosse- so ists nicht allein unnöthig/ sondern dienet auch öffterszu
rem Unlust zu kören ist/ wo man nichts als seine Haushal- keiner Vertraulichkeit/ daß man alle nur mögliche 5pi sen
tung und Klugheit zu loben/andere aber hingegen gering- und Unkosten aufwenden wolte/ weil dadurch guteFrew
ickälna zu achten/ oder wohl gar zu verachten/ die heßiiche de Anlaß zu gedencken nehmen mögten/ man wolle sie
Gewonheit an sich hat. irgend solcher Gestakt aufeinmal abdancken/und «

< Zuwandern soll er diejenige Zuträger und fernerm Zuspruch (weil sie es nicht wieder gleich machen
Obren - Bläser / die sich gemeiniglich aller Orten/ mei- könren) abschrecken:sondern es können einige Gerichte/"
stens aber;u der Zeit/ wann Güter neue Besitz >r bckom- die die Küche in der Eile zu geben vermag/wann sie M
men /einfinden/und sich mit allerley neuen Zei^-' zen und recht zugerichtet/und zurechter Zeit (ohne daß man über
Gerichten beliebt machen / und sich dadurch anschleichen die Zeit mir Verdruß daraufwarten müste) aufgetragen
wollen/ zwar Anfangs mit Vernunffr und einiger Ge- werden/ bey einem freundlichen geneigten Willen und Ge-
dulc anhören/ und denen Dingen/ die er höret/ ob sie falsch spräche/ zu diesem Zweck übrig genug seyn. Doch
oder einige Warheit in sich halte,? mögten/ in der Stille/ man sich auch hierinn/ wie in andern Dingen mehr/ nach -
aber behutsam/ ob sie ihm zur Warnung dienen mögten/ der L.andes-Art/ und in der Nachbarschaffc üblicher ^
nachforschen; geringe Sachen aber/ die weder Ehre noch Gewonheit/ vornemlich zu richten/ und sich dabey vorZ ^
sonst einige Wichtigkeit betreffen/ als eine bloße N)ä-- sehen/ daß/ ob man dißfalls kleine Ungelegenheiten schon ^
schere'? / sich" einige Ungelegenheit deßwegen zu machen/ billig ciitlimuliren solle/gleichwol keine Rrippen-'Reu-
nicht werth achten. Auf solche Weise werden solche An- terev angerichtet / und liederliche pursche / die vou f
Heber des Zutragens müde/ feindselige Nachbarn bescha- Sauffen/ Spielen und andern Lastern beschrien sind/ ar-
met/ gemildert/ und endlich gar gewonnen. gelockt/ und solcher geneigter Wille als eine Emschmeich

§. 5 Zum dritten/ soll er gleich im Anfang die Ge- lung oder änderst gedeutet werde-
müth er seiner Nachbarn mit allerhand LhristlichcnL.ie- §. 7. Dieweil auch alle Neuerungen so wohl 5-
des BezciZUNgen und freundlichen leutseligen jährlich / als auch/wann sie mißlingen/ in der Nachw ^
Umaana zu gewinnen / und in seiner Gewogenheitzu schafft belachet und beschimpffet werden/ sosoll der HaA k
erbeten trachten / dazu sich allerley Gelegenheiten unter Vatter fünffeens / sonderlich an dem Ort/ wo er sich ?
dcr Hand zeigen werden. Sonderlich kan der freund, neulich hauslich niedergelassen/ mit denen Leuten/die den

lich^ U nn.'ng mit geringen Nachbarn / noch mehr Namen haben/daß sie erfahrne Haushalter abgeben/und
M'r v?'e Gurtdätigkeit gegen Arme und Dörfftige / des Landes-Art aus langer Erfahrung gelernet/bekannt
wann er denenin ihrem Anligen in Nöthen und Kranck- zu werden trachten/und nach deren Rath/(so er vo'.i ihm '
l it mit wobl - und treu - gemeintem Rath /^tröstlichen ^reu nur versichert/ und daß sieihn nicht mit Willen W
äuPruch / oder auf andere mögliche Weife hülffreich er- fuhren wollen / sich keinen Verdacht machen darff) die >
scheinet/ viel thun. Dann ob er seine Wercke schon mit Haushaltung lieber ansangen/ als daß er vielerlcy neues'
eiaenem Ruhm nicht beflecken soll/ so bleibt doch das Lob undungewöhnliches anfangen und versuchen wolte.Dami
bev der Nachbarschafft und gemeinen Mann nicht aus; obschon alte Gervonheiten bloß darum/ weil sie all
v dem das Sprichwort gilt: Vox populi .vox vei: ge- sind/kein Privilegium haben ' daß darinn nichts zu M
n nn- Urkuno/GOtres Mund. Wiederum/woer bessern seyn könnte/so ists doch mehrentheils mißlich /WM

^.^c^varn Schaden abw ?nd?n und seinen Nu- man eine Landes-Art schlechterdingsohne fursichtige N- -
l-m befördern kan/ so soll ers freywillig von selbsten thun/ trachtung derer Umstände/ die sich an einem Ort änderst
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als am andern dabey finden / mit der andern vermengen/
oder nach derselben zwingen wollte: Indem sichs nicht
nach des Haus-Vatters Einfallen / sondern diese nach
dem S.-nve richten sollen. .

§ 8. Ein vornehmes Stuck derer Pflichten/ die em
F)aus -Vatter seiner NachbaM äfft schuldig ist / ist dieje-

mae Vttnst Gefälligeele /nach deren er sich deroselben/

so er zu gewissen Verträgen und Abhandlungen ange¬rochen wird / willfahrig erzeiget. Dann ob er schon an-
derwartige unnöthiger und furwitziger zancksuchtigerHan¬
del viel lieber müsslg gehen / als sich darein flechten lassen
solle /so gibts doch Falle / darinn er von seinen Nachbarn/
als ein Bcysiänder dabey zu erscheinen/angesprochenwird/
welches er mit eben so weniger Billigkeit abschlagen/ als
wenig er selbst in solchemFalleeine abschlagige Antwort sür
billig erkennen kan. In diesem Fall nun soll er sich zusör-
deru wol bedencken / ob er alles / was dabey nach de¬
nen Rechren zu beobachten / verstehe / und zur Vereini¬
gung der Gemüther zulanglicheVorschläge zu thun ge-
nuMine Geschicklichkeit und Erfahrung habe: Oder / so

n dlßfalls die behörige Geschicklichkeit an sich fände / ob er
auch bey beeden Partheyen / sie vermittelst seiner ^lcäizri-
on auszusöhnen genügsamen Oeäic und ^uckontät habe/
oder aber / weil er einem Theil verhasset / oder bey deni-

selben sonst in ungleichen Lonccpr stehe / ob nicht alles/
was er vorschlagen würde / als partheyische / ftuchtlos
abgehen würde. So er nun die zachem solchem Stan¬
de findet/ so soller sich lieber entschuldigen/undneben sei¬
nen unvorgreifflichen Gedancken / die er seinem Nachbarn
commumciren kan / einen andern verstandigen Mann

vorschlagen / als daß seine Gegenwart die Sache eher
schlimmer als besser machen sollte. In Heuraths - Sa¬
che« und andern Fällen aber/wo eben keine Strittigkeit
und Trennung der Gemüther zu befahren/ soll er sich nach
der Partheyen Vermögen und Neigung zwar len-
cken / doch daß die Christliche Billigkeit und nächst dersel¬
ben die ^.andes^Rechte und übliche5vlenttitäten über¬
all die Regul bleiben / wornach er seine Vorschlage also
einrichten soll / wie ers in seinem Gewisien dermal eins
gegen GOtt zu verantworten / und vor dessen Gerichte
damit zu bestehen sich getrauet. Dannenhero er die gan¬
ze Sache nach allen ihren erheblichen Umstanden / damit
nichts versehen oder vergessen werde / wol bedachcllch
und gervissenhafft überlegen und ausarbeiten soll/ da¬
mit er nicht auch zugleich / so etwas übersehen würde / nach¬
mals die grösseste Schuld und Nachrede/ja wol gar em¬
pfindlichen Schaden deswegen tragen müsse. Durchge-
bends aber soll er gewarnet seyn/ daß er seines Nachbarn
Freundschasst/wiehoch er solche auch schätzen mögte/ sich
niemals dahin verleiten lasse/daß er ihm zu Gefallen/ eine
gerechte Sache zu hintertreiben / oder einer ungei
rechten eine Farbe des Rechts anzustreichen / sich in
den S«m kommen lassen wollte: sondern er soll demselben
sein unbilligesBeginnen/vermittelst beweglicher kcmon-
lirativn. zu benehmen trachten / und auf den Fall dieses
ftuchtlos abgehen sollte/sich derSache liever allerdings ent¬
ziehen / als daß er um seines gewissenlosenNachbarn
Freundschafft Göttliche Ungnade und Feindschafft aus sei¬
ne Seele und Gewissen laden sollte.

RMs - Anmerckungen.
Cap.XVl. §. 2.

^Je Nachbarschafft hat unter andern auch dieses in
zsich / daß dieselbige bißweilen Nutzen / bißweilen
aber Schaden bringet. Nutzen bringet sie vor-

nenüich hierinn / daß man i.) einen Beweißtum/ oder

wenigstens eine Rechtliche ?rTlümprion oder Muthmas-
sung des vominü oder Herzschafft aus derselben herneh¬
men kan/gestaltsam diejenige Stück und Aecker/ welche
nahe bey einer Herzschafft ligen / insgemein für derselben
perrmen? und Zugehör gehalten werden / V. Lclolä. p. s.
cons.2;8 .n .z .k leqq. weswegen dann auch nach denenRayserlichen Rechten eine in dem Fluß entstandene
Jnsul demjenigenzugeeignet wird / welcher am nächsten
darbey seine Güter/Aecker oder Wiesen ligen hat / aller-
massen zu muthmassen/daß dasWasser nach und nach aus
denenselben die Jnsul zusamm getragen habe / v. 1.7. §.
inlulz. z. ff. cie K. I). Lc §. In5ulz. 22. Inli. 6e k.« O. wie-
woles heutzuTagdißsalls fast eine andere BewandnuS
hat/ angesehen dergleichenJnsuln nicht mehr l^ri vzc-Per-
sonen/sondern denen Lands-Hmen als Ke^lien einge¬
räumet werden ; gleichwie solches von denen im Rhein
entsprungenen Jnsuln bezeuget Noe Meurer in 1>. vom
Wasser-Recht/ von denen in Franckreich aber LKriffin-.
V. 4. clec. Lel^ic^ 86. n. 6. von denen in Holland /und den
benachbarten Orten.Qwr. 1^. 2. äc). L. Lc?. c. 8. n. 9.
und endlich von denen in Sachsen L-rpü. p. z. c. zi. 6ef. r;.

Oercin^er.äe1ur.limir.I.ib.2.c.;. n. io. öc il. (-r^-

pkizncicr. clelniu>is,c. li. 12. äc i z. zIiiczueplures.2 .)Hatman aus der Nachbarschafftauch ferner diesen Nutzen/
daß ein Nachbar in mzceria , oder in Auslö-
sungs-Sachen und Fallen/ vieler Rechts-Lehrer Meinung
nach/andernKauffern vorgezogenwerde / öesolci. psrr. 6.
cons. 278. n. 2s. « /ec^cz. XKÄ. in Lommcnr. acl princ.

Lonliir. k^ricl. n. z6. äc aä §. 8- 6. Lontiit. n. i. Le

öc Zpeiclel. in lpecul. )ur. voc. Nachbar / Nachbarschafft/

vers.ex jure viciniuriz. Und dann endlich z.) bringet die
Nachbarschafftauch diesen Nutzen / daß die Zeugschafft
eines Nachbarn eine merckliche ?r-e5umpcion und Muth-
maffung würcket / gestaltsam insgemein gemuthmasset
wird / daß ein Nachbar des andern Handlung wisse / per
czp.quznrc>8.öc czp.cjuosäzm7.X. 6e pr«5umpr. scjä. I. ll
vicinis.y.L äe nupr. dahero dann d^e Nachbarn inson¬
derheit als Zeugen / das Alterihres Nachbarn zu bewei¬
sen / sämirriret und zugelassen werden. Lzrrol. in l. I. ff.
li ccrr.perat.viä. »men ^lztcarä. äe probzr. concl. 1406.

Lc5pcic!el.c. I. verl^ lame» Lcc.
^ Hingegen bringet die Nachbarschafft auch in vielen

Stücken grossen Schaden; welches zur Genüge diejeni,
gen erfahren / die mit bösen Nachbarn umgeben sind;
Und dieses ist eben die Ursach / warum in Verkauffung
der Güter / Häuser / Aecker und Wiesen :c. die Nachbarn
anzuzeigen / dann so der Verkaufter dem Kauffer seinen
Nachbarn verschweiget / kan er/vermög der Rechte ->6 in-
reresse, darum belanget werden/vornemlich/wann er son-
sten nicht gekauffet hätte / so die Beschaffenheit des Nach¬
barn ihme wäre bewust gewesen / wie zu sehen ex I. ;s. §.
ulr. ibique (zvrofs. ff. cle L. L. V. gestaltsam eine Sachwegen eines bösen Nachbarn desto geringer geschä¬
tzet wird / dahero dann l'Kemiltoclcs nicht unrecht gethan/
daß er/bey Verkauffung seines Hauses / öffentlich ausruf-
fen lassen / daß dasselbige mit guten Nachbarn umgeben
wäre/gleichwie solches aus dem plumrckoerzehlet/ vio-
n^5. Loro5r. in nor. sä cj. I. Zs. §. 5. ff. äe L. L. V. ö! Leil.

2.0.69. n. 2O. öc scczq. anderer Ungemachen / welche durch
böse Nachbarn verursachetwerden/anjetzo zugeschweigen/
gestalten selbige bereits im l'excu selbsten zur Genüge an¬
geführet worden. Inzwischen kan hiervon ferner gelesen
werden Lolumella l-ib. I. äe re ruliic. czp. z. Absonder¬
lich aber / ob ein Nachbar den» andern wegen entstandener
Feuers-Brunst einen Abtrag in diesem Fäll / da zur Erret¬
tung der gantzen Nachbarschafftdessen Haus ist abgebro¬
chen worden / zu thun gehalten seye; besitze 2. 0. 21.

N
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davon hierunten noch weitläusstiger gehandelt werden
soll. Dieses ist hierbcy noch zu mercken / daß um guten
Leinmuthin der Nachbarschafft allerseits zu erhalten / eine
unehrliche Weibs - Person / so selbige vielleicht in einer
ehrlichen Nachbarschafftsich hauslich niederlassenwolte/
von den andern Nachbarn ausqetriebenwerden könne/
damit sie theils nicht andere verführe / oder aber eine un¬
gleiche Nachrede ihnen verursache / viä. Nov. 14. §.i.
vcrs.nonenimpermiccimusLcc. WelchesebM auchvoN
denjenigen HandwerckernM siegen/ die mit ihrem Schla¬
gen und Klopffen die Oo^orcs oder andere Gelehrte in
ihrem 5mciiren verhindern / allermassen auch diese nicht
gehalten sind / dergleichen Personen in ihrer Nachbar¬
schafft zu dulten / sondern sie ke inen dieselbige vermög
ihrer ihnen dißfalls zukommenden Freyheit / wol daraus
vertreiben / viä. l)O. zci 3Ulk. linkirs L ne KI. pro pzr,-.
wofern nur solche gelehrte Personen vorher daselbst ge¬
wöhnet haben; dann wann dieselbige vorerst dahin ziehen/
und die bereits allda wohnende Handwercks-Leut aus-
treiben wollen / wären diese ihnen dißfalls zu weichen kei¬
nes Weges verbunden. Viä. ^enock. 2. ->rk. juä. qq.
cenr;. c^l.2^7. num. 8- öe 5eczq. Viä. omninö On. I^inck.
Disp. äe /urc ^ircrzror.conci-, vicin. tirepifer. sliosyue ltuäiz
jmpeäicnrcz.

§.z. Er soll verhüten / daß sie weder an Gärten/
Feldern/ noch auch an ihren ehrlichen Namen
qekräncket werden:c.

t?>Je gute Verstandnus unter den Nachbarn wird un-
^ rer andern auch hierdurch zerstöhret / wann einer den
andern in seiner Gerechtigkeit zu beunruhigen/ oder der¬
selben zunahe zu tretten sich unterstehet. Weßwegen ein
jeder / der Haus/Hos/Aecker/Wiesen?c. hat/ vornem-
lich dahin zu sehen / daß er seinen Nachbar»? an seiner Ge¬
rechtigkeit nichts abbreche / sondern ihm die selbige ruhig
geniefsen lasse / Massen es zum öfftern zu geschehen pfleget/
daß ein Nachbar auf des andern Haus/ Hof oder Gut ei¬
ne Gerechtigkeit entweder durch einen Kauffs-l'icul, oder
auchaufanderein denen Rechten erlaubte Wege/ davon
zu fehen §. ulr. ib^ue OD. Inlt. äe lervicur. hergebracht /
c.Z. daß er sein Vieh auf seines Nachbarn Acker treiben;
Item / in desselben HofWasser hohlen; oder ftey durch¬
gehen ; Ferner / daß sein Nachbar ihm zu Schaden nicht
Höker bauen darss/ zc. oder leiden muß / daß ich die Trüpfe
in seinen Hosrichren kan/ und was dergleichenGerechtig¬
keiten/ und respcÄiveDienstbarkeiten mehr sind/ davon
ju sehen die Dt). aä §>I. äc2. /. äc scrvir. sZsXäio,-. Lc c.r.
st. äclervir. irem. äe 5ervir. prXciior. rustic. öc urkzn. L(c.
In diesen und dergleichen andern Fällen allen soll er seinen
Nachbarn in seinen wol - hergebrachten Rechten unge-
kräncket lassen / eingedenck / daß / was einmal aus dem
Haus oder Gut hasstet/solches ohne seines Nachbarn
Willen nicht wider herunter zu bringen / gestalten solche
Dienstbarkeiten dem Haus oder Gut selbst anhangen / ein-
folglich aufeinen jedweden Besitzer gebracht werden kön-
nen.Solle er aber seinenNachbarn in diesem Stück wider¬
rechtlich anfechten / alsdann könte ihm von Richterlichen
Amts-wegen schon dißfalls Inkikicion gethan / auch er
durch gebührliche Mittel zu einer rechtmäßigenL-iurion.
inskünfftige den Nachbarn in seinem Recht nicht mehr zu
krancken/ angehalten werden / davon zulesen §. 2./. äe
ati. ibiquc vv. Lc 1.7. ff. li 5erv. vinäic. in specie. v. O!-
äcnäorp. in cl»ff. clsff.4. Lc

Gleichwie aber ein Nachbar den andern an seinen
Gerechtsamen nicht krancken soll ; Alsoliget hiiiwiederum
einem jedweden ob/ nichts neues auf eines andern Grund
und Boden zu suchen / gestalten alle diejenige Stücke/ dar,

von jetzt erst gehandelt worden / alsdann erst zugestatten/
wann eine 5ervirm oder Dienstbarkeit erwiesen werden
kan : So lang aber dieses nicht beschiehet/ist keiner gehal¬
ten dem andern etwas solches auf seinen Grund und Ho,
den von Rechrs-wegen zu zulassen. Es wäre dann/daß es
aus freyem Willen und nur auf eine Zeit / oder so lang / als
derjenige / so solches erlauben will / geschehe / dann solchen«
falls konte der Nachbar / deme solches Bitts-weise gegönet
worden/ kein Recht daraus machen/ sondern müste nach in l9
dem Gutdüncken dessen / so es erlaubet / von dem Ge- dmM
brauch wieder ablassen ; worbey wir aber diesen Rath ge¬
ben/ daß ein solcher Nachbar /welcher dergleichen Sachen
erlauber/sich einen kevers geben lasse / damit er hierdurch
allenfalls beweisen könne / daß dem andern dieses nur
Birts - weise vergönnet worden seye. v. 1. 1. pr. Lc 1. 1?. pr.
ff. äe prcczr. aää. Noe. teurer V0M Jag-UNd Forst-
Recht. püA.i. I^ir. von aus Gnaden und durch küeq
Kevers zugelassenen und bervllllgten Jagens - Ge,
brauet? :c. nach

Am allermeisten aber können die Nachbarn hier¬
durch gekrancket werden / wann man ihnen ihre Grmh-
Stein verrucket/ oder sonsten auf andere Weg ein Stück-
Landes ihnen abnimmst ; welches Verbrechen / gleichwie
es eines von den grösten zu halten; Also ist auch/ so fern sch
ches boßhasstiger Weife geschehen / eine empfindliche iei-
bes-Srrass/ nach bewandren Umstanden / daraufgesctzet/
wie zu sehen aus der Peinlichen Hals - Gerichts-Ordnurig.
src. 114. ikiczue ViAci. Kemus. klactli. Zrepk.
Lluml-ickl. slüczue plures. ^ää. Lerlick. siarc. s. concl.s:.
Lc pr. (_>im. c>v. 8;. num. 67. Lcleqcz. weßwtW
ein j .dweder sich für diesem grossen Verbrechen absondw
lich zu hüten hat.

§. 5. Wiederum / wo er des Nachbarn Schaden Pabwenden. '
spruch/
lichenR^>N diesen Worten redet der ^uclior von der

Pflicht und Schuldigkeit/ darzu sonder Zweiffel emje-
der Haus-Vatter verbunden ist/ob ihn gleich keinGesetzm
der Welt darzu anhielte; 'Allem es ist hierbey dieses zu
wissen/ daß auch die menschliche Gesetz einen solchen Haus-
Vatter in gewissen Fallen dahin verbinden / daß er den
Schaden seines Nachbarn abwende/ mithin dessen Nutzen
befördere; davon wir ein herzliches und auserlesenes Bey¬
spiel haben in I. 2. §. f. in f. ff. äe zq. A aqv. pluv. M.
Wann nemlich ein in meines Nachbarn Grund und Bo¬
den von der Natur dahin gesetzter befindlicher Damm
durch die Gewalt des Wassers weggetriebenworden!
dann weil hierdurch das Regen - Wasser inskünfftige kei¬
nen Auffenthalt mehr hat / mithin M meinen daran stossen¬
den Acker lauffet / und alles überschwemmet / so kan ich
zwar meinen Nachbarn »ncht dahin vermögen/ daß er auf
seine Unkosten diesen Damm wieder machen lasse; wann
ich aber aus meinen eigenen Mitteln solches zu thun erbs-
tbig bin / hingegen mein Nachbar nur zu meinem Scha¬
den solches verwehren will/ so geben mir die Rechte diesesMittel an die Hand / daß ich meinen Nachbar rechtlich
dahin verbinden kan / damit er mir solchen weggeschwem-
ten Damm/ der ihm zwar keinen Nutzen / hingegen aber
mir grossen Schaden bringet/ wieder'aufsetzen und rc^
rireN zu lassen Mir erlaube; k^sec enim -equiczs sugZcric,

erü/ureäekcizmur, sagtderJuristinä.1.2. das ist/ die¬
ses erfordert die Billigkeit/ obgleich kein ausdrücklich Ge¬
setz hievon vorhanden wäre. WelcherLslus auch aufan-
dere Fälle zu 2ppl >ciren ist / davon zu lesen/ol'.Oläenäoio.
clzff. 6 säi. ulc, rubr, äeienüonis csjzirz. num. l. L

§.8. W-ll
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